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Sern, 15. 3anuar 1928. M1 $ed)$undzu>anzîgîter 3a!?rgang

pif Sdiiiifitft rlinnime
@rgan bes §d)wei|. ikliammcuoereius

Erfdjeirtt jeben SJîonat einmal.

®rud unb ©jpebitton:

Siüjler & SBerber, Sudjbruderei jnm „SHttjof"
SBagljauggaffe 7, ©cm,

loot)in audj Stt6onnement8= unb 3nfertion8.8lufträ0e 311 richten flnb

©ercattmentließe HieJuïtiott für Jen tDiffcnfcüaftlicöcn Xeil :

Dr. med. v. gfeiïmbeta-Zarbt),
©ribattwjent für ©eburtäßilfe unb ©gnäfotogte.

SpitalacferftraBe 9îr. 52, Sern.

giir Den ungemeinen Seil:
grl. aJlaric StBcngcr, Hebamme, 2orraineftr.l6, ©era.

ilbonttementd :

.gaßreä » SlbonnementS gr. 3. — für bie ©djWeig
ÜWf. 3. — für baë Sluëtanb.

Snferate :

©djroets unb Sluglanb 40 <£t3. pro l»)p. ©etitgette.
®räjere Slufträfle entfprechenber SRabatt.

Snbalf gut gcfl. Slotij. — ©üdjerBefpredjung. — lieber bie ©rfaïjrungen feit ber greigabe ber ©diWangerfdjaftSunterBredjung in Dîufjlanb. — ©djtoeijcrifdjcr
£)d>amn:cmjercin : gcntralnorftanb. — ftrantcntnffe: tïrfranfte äJiitglieber. — Slngemcloete SMdjncrtn. — ©intritt. — Suöeäangctgc. — Sranfentaffcnottg. ©eretuäiiadj-
ttcbirit : ©efttonen Slnrgnu, ©afeltnnb, ©afelftabt, ©ern, ©ie(, ©laruê, DbertoaUiö, Ob- unb Stibwatben, ©tjcintal, ©olotljurn, ©t. ©allen, SBcntertßur. — yiuS ber ©rajiä.
— ©ingefanbt. — ®te Qugenb unb ba3 Seben. — ©crmifdjtcë. — Singeigen.

!; ::
(Kcbagfion unb Verlag

y ber w6d)tDci3er Hebamme" ü
: : : :
H tDünJcfjen allen it>rcn £cjcrinnßn unb X

H 3al>frei<^cn 3nfcrcnf<zn 3um neuen H

ß 3af>u 1928 Éliid* unb 6egenî f=

: : A

3uv gcfL ^Hofi3 X

9?ad) (ärfdjeinen biefer Kummer wirb bie
S3ucbbrucEerei 33üt)ler & (Berber bie Hadjttaljmctt
für bie ,,©d)rueiger Hebamme" pro 1928 mit
^r. 3.20 berfenben. SS roirb barauf aufmerE»
farn gemacht, baff taut § 4(» ber Statuten baS

Slbonnement für alle SDiitglieber beS

<SdE)it>eig. HebammenbereinS o b 1 i g a t o r i f dj ift.
,5te werben besjjalß erfüll, bie "glaefjnaljutc nicfjl
pmicfijufenben uub bafür ju fotgen. bag bei
Jlßwefeulj«! bie JUtgetjotiaen fte eiulöfe«, wenn
ber l'oftßote ftoimnt. Slbonentinuen, toeldje
nidjt üJiitglieber be? Scbmeig. HebammenbereinS
finb unb bie ßeitung nidjt metjr galten malien,
finb gebeten, fid) bis längftenS am 20. Januar
abgumelben.

£5udjbrucfierei ^iifjfer & "gerbet, gSertt.

®iicherbefprecf>ung.
®te unter SJlitwirfung gatiireirfjer namhafter gact)-

gelctjrter bon ©rof ®r 2Silf)t*lmi, ©crlin-®nt)lem,
ßerauägegcbene „3eitf<J>cift für 5)c&infeBtionö- unb
<&e\unbbeitötoefen" (©erlagêanftalt ®e(eiter, ®re3bcn)
ei(djcint feit Dem 1. Januar 1928 (20. gatjrgang) mit
bem Untertitel „SBiffenfdjaftlidjcë Organ für bie torn-
munaUjtjgienifdjc ®c3infcftion unb êdjâbltngëbcfâmpf»
ung" (Seil I), mit ber ©eilage „®cr praftifdjc ®cê-
infettor" (Seil II).

Zeil I ber geitfd^rift befaßt fid) neben bem ©erfolg
ber gragen gur ®eSinfcttion befonberê mit ber
neucrbingS immer meßr Sntcreffc finbcr.bcn ©e-
tämpfung ber fog. @cfunbbeitëfdjâblingc, alfo
be§ fförper- unb SBobuungëungegiefcrê. ©o Wirb bie

©earbeitung beä gangen gragcntomplcfcti ber SSangcn-
plagc in fjeft 1 einleitenb burd) eine SJrbcit bon gu-
jïigrat ®r. gricbridjS über bie 3ied)täfragen betreffenb
„Slmtlidje SSangcnbefämpfung" in Singriff genommen
Unb in ein ncucê Sicßt gerüdt. SBciterbin enthält §>cft 1

eingeßenbe arbcitäpl)pfiologifdie Untcrfudjungcn über
bie ©crufSarbcit bcS ®cäinfe!tor§ ©rof. Dtuncmätt,
fieningrab, ferner 'ßpgicnifdi - entomologifbße ©tubien,
fo g. ©. über bie ncucrbingS in Sleubautcn oft läftig
locrbcnbcn „glcdßtlinge", über bte ©ieljbertuftc berur-
iat^enben „Jfrtcbelmüdcn" ufro.

Zeil II ber geitfdjrift, „Z>ev praEfifdjc S)csin-
fcBtor". ber ftd) an bie ®eêinfc£toren unb Kammer¬

jäger rnenbet, bringt Slrbeiten gur ©rajiê unb au§ ber

©raji§ — im ganuarßeft beginnenb mit einem Sluffaß
über bie Ungegieierbetämpiung burd) bie ©labt grant-
furt a. 3Jl., ferner über bie fommunalßtjgienifdien Stuf»

gaben ber ©diablingêbctampiuiig, fomie über bte Sln-
fänge amtlidjer StBangcnbetämpfting in einer fübbcutfdien
©tabt u a. m. ©leiterljin werben laufenbc ©eridjte über
baâ, Wa3 ber ®e§iufcftor über bie anfiedenben Krant-
tjeiten wiffen muß, fowic Sluffäße gur atigemcinbpgie-
nifdßen gortbilbung, ittäbefonbere in gorm flciner
SKittcilungen gebracht. Ucbcr alle einfdjlngigctt Wiffen»
fdßaftlidßcn Slrbeiten au§ Seil 1 etfeßeinen nacß gnffung
unb Jjnßalt ben ©cbürfnijfcn ber ©rajriä angepaßte
SReferate ®ie in ©ctradjt tomtnenben ©efeße unb ©cr-
orbnungen werben im SBortlaut gebracht, gerner werben
bem ®cil II bicrteljät)rlid) 1 btë 2 ©tüd ber im ©erlag
®cteitcr crfcßcinenbcn befannten ©efunbßeitsbücßlcin
beigegeben.

®cr Slbonnementêpreiâ für ®ctf I unb II gufammen
beträgt jäßrlidj 20 ©it., für Seil II, Wenn er allein
begogen Wirb, 6 SJif.

(Heber bie Erfahrungen feif ber
freigäbe ber ôcbtoangerfchaffô-

Unterbrechung in (Hußlanb.
Sn ber 3)?ünd)ner SWebi^in. SSSad)enfd)rtft ber»

öffentlich ©eljeimrat Sellhim einen 33rief, ben

er bon einem Slrjte in fRu&lanb erhalten bat
unb ber nic^t ber 3enfur ber ©obietbetjörben
untermorfen mürbe.

93efanntlicb mar eine ber erften Slenberungen,
bie bie neuen ©eroaltfjaber in fRufjlanb ein»

führten, bie freigäbe ber <Sd)mangerfd)aftS=
Unterbrechung. Sebe f^rau ober jebeS TOcibdjen,
bie fid) fdjmanger fühlten, tonnten bom Birgte
bedangen, bafe er bie @d)mangcrfd)aft unter»
breche; nur mujgte bieS burd) einen patentierten
Slrjt gefchehen unb in einer ftlintt ausgeführt
merben.

®a bie meiften Sierße,- bie feitljer in 9tuh
taub etmaS beröffentliditen über biefe fyrage,
bieS in ruffifd)en mebijinifchengeitfdiriften taten,
fo burften fie natürlich nur bie günftige Seite
ber grage herauSEehren, ba ja fonft in fRufj»
taub mit Seuten, bie SDîiffliebigeS fehreiben,
Eurgcr fßro^eh gemalt mirb : S)ie îfcheEa, heute
@. Ü. genannt, fe^t fie gefangen unb im
©eftingniS berfdjminben fie einfach: ein Schub
in ben £>mtertopf, ber baS ®efid)t gerreifst unb
fo bie Seiche unEenntlich madjt, genügt ba^u.

Um fo mehr SBert ift auf bie folgenden SlnS»

führungen ju legen.
SrftenS ift ju bcmerEcn, ba^ bie 9Sorfc£)rift,

ba§ bie ScbmangerfdjaftSunterbrecbung bon
einem patentierten Slrgt unb in einer ÄdiniE

auszuführen ift, in bieten gäHen nicht heob»

ad)tet mirb. 5Der 93rieffchreiber lä^t beShalb
and) bie StatiftiE hei Seite, beim, fd)reibt er:
SöaS meiB bie StatiftiE bon ben maffenljaftcn

SEbtreibungen, bie täglich bom fßribatarjt, bon
ber Çebamme unb bon ber einfach funbigen
grau ausgeführt merben (£r mill beShab nur
feine perfönlictjen jahrelangen Erfahrungen reben
iaffen.

®urd) ben SSeltErieg unb bie barauffolgenben
S3ürgcrEriege mnrbe in fRufelanb (mie auet) in
anberen Säubern) ber 93egriff bon ber ^eitig»
Eeit beS menfcblidjen Sehens untergraben. ®ie
Hungersnöte unb Epibemien, bie folgten, halfen
aucl) bagu. 2)er Selhfterhaltungstrieh trium»
phierte über bie ©ebote ber 92cäcf)ftenliebe unb
fo mar benn auch bei ÜDienfcben, bie felber faft
nichts gum Seben hatten, ein gamilienguroachS
etmaS höcbft UnerroünfchtcS: bie fDîutter moElte

fid) berteibigen gegen baS Sinb, baS ihre ärm»
liehe SebenShaltung gu erfchmeren brol)te. So
mürbe bie Slbtreiberei gu einer Seuche, bie baS

gange SSolE ergriff.
SEngefidjtS biefer SSerhättniffe fuchte nun bie

Sobietregiernng, bie ja übrigens baS menjdj=
lidje Sehen, foroeit eS nicht bie fRegierenben
felber angeht, aufjerorbentlich gering einfchä|t,
bie entfeffetten gluten in ein S3ett gu lenEen,
in bem fie meniger Schaben ftiften follten, b. h-
bie Slbtreibung foüte nid)t berboten merben,
fonbern nur ben Hurpfnfd)ern aus bett Hänben
genommen merben, um fo ben meibtidjen Or»
ganiSmnS mögtidjft geringen Schäbigungen auS»

gufegen. SDatjer obige îôeftimmungen. Unfer
©eroährSmann fährt fort: „Statürtich fehlte eS

auch nicht an Stimmen ber rabiEal gefilmten
grauen, bie übergeugt waren, bafj bie dbort»
freigäbe ein fbiarEftein auf bem SBege ber Se»

freiung ber grau bom „Sod)e ber SJiutter»
fd)aft" hebeute. ®iefe bauten, bah nur baS

„freie meiblidje gd)" entfeheiben barf über bie

grage, oh eS iïliutter fein roiU ober nicht, unb
meiter, bah eS ein SJerbrechen fei, begabte
grauen, mie g. 18. ÄoroaleraSEa, Surie u. a. gur
ÜJiutterfdjaft gu gmingen."

®ie meiften grauen (oft gerabe bte bümm»
ften) glauben, ja ein gang befonbereS ïalent
gu befihen. S)agu Earn, bah in breiten Slergte»
freifen ber Slbort als ein unfcbäblither Eingriff
angefehen mürbe.

SBenn Slergte bem obigen entgegenhielten, bie
begabten grauen follten bo<h möglid)ft biet he»

gabte Sinber auf bie SBelt fc^en, fo mürbe
geantmortet, bah feiten Äinber hetoorragenber
Eltern and) begabt feien.

SDurdj bie gefe^Iidje SlnerEennung beS SlborteS
werben bie Éergte bon beftimmten moralifchen
SScrpflichtungeti befreit, fo bah aud) foldje gur
Eurette griffen, bie fie borljer gu folgern ^wede
nie benu^t hatten. SDabei fchien bie ftaatlictje
SlnerEennung beS Eünftlichen SlborteS bie ©efahr»
lofigfeit gu fiebern.

SRun Earn eS gewifj häufig bor, bah Slergte
ben grauen bon ber Unterbrechung abrieten
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Redaktion und Verlag
^ der „Schweizer Hebamme" v
-s wünschen allen ihren Leserinnen und X

fl zahlreichen Inserenten zum neuen sî

î) Iahr 1928 Glück und Gegen l ff
: :

Sur gefl- Notiz!
Nach Erscheinen dieser Nummer wird die

Buchdruckerei Bühler A Werder die Nachnahmen
für die „Schweizer Hebamme" pro 1Ü28 mit
Ar. 3.2ö versenden. Es wird darauf aufmerksam

gemacht, daß laut K 4l» der Statuten das
Abonnement für alle Mitglieder des

Schweiz. Hebammenvereins obligatorisch ist.
Sie werden deshalb ersucht, die Nachnahme nicht
zurückzusenden uud dafür zu sorge«, daß bei
Abwesenheit die Angehörigen sie einlösen, wenn
der Nostbote kommt. Abvnentinuen, welche
nicht Mitglieder des Schweiz. Hebammenvereins
sind und die Zeitung nicht mehr halten wollen,
sind gebeten, sich bis längstens am 2». Januar
abzumelden.

Duchdruckerei Nühler 6 Werder, Der«.

Gücherbesprechung.
Die unter Mitwirkung zahlreicher namhafter

Fachgelehrter von Pros Dr I. Wilhelms Bcrlin-Dahlem,
herausgegebene „Zeitschrift für Dssinfelltions- und
Gesundheitswesen" sVerlagsanstalt Deleiter, Dresden)
erscheint seit dem 1 Januar 1928 <20. Jahrgang) mit
dem Untertitel „Wissenschaftliches Organ sür die
kommunalhygienische Desinfektion und Schädlingsbekämpfung"

sTeil I), mit der Beilage „Der praktische
Desinfektor" (Teil II).

Teil I der Zeitschrist befaßt sich neben dem Verfolg
der Fragen zur Desinfektion besonders mit der
neuerdings immer mehr Interesse findenden
Bekämpfung der sog Gesun dheitsschädlinge, also
des Körper- und Wvhnungsungeziescrs. So wird die

Bearbeitung des ganzen Fragenkomplexes der Wanzen-
Plage in Heft 1 einleitend durch eine Arbeit von
Justizrat Dr. Friedrichs über die Rechtsfragen betreffend
„Amtliche Wanzcnbckämpfung" in Angriff genommen
Und in ein neues Licht gerückt. Weiterhin enthält Hcst 1

eingehende arbcitsphysiologische Untersuchungen über
die Berufsarbeit des Desinfektors Prof. Okuncwski,
Leningrad, ferner hygienisch-entomologische Studien,
fo z. B, über die neuerdings in Neubauten oft lästig
werdenden „Flechtlinge", über die Viehverluste
verursachenden „Kriebelmücken" uiw.

Teil II der Zeitschrift, „Der pralltische Dssin-
kelltor". der sich an die Desinfektoren und Kammer-

jäger wendet, bringt Arbeiten zur Praxis und aus der

Praxis — im Januarheft beginnend mit einem Aussatz
über die Ungezieferbekämpsung durch die Stadt Frankfurt

a. M., ferner über die kommunalhygienischen
Aufgaben der Schädlingsbekämpfung, sowie über die
Anfänge amtlicher Wanzenbekämpfung in einer süddeutschen
Stadt u a. m. Weiterhin werden laufende Berichte über
das, was der Desinfektor über die ansteckenden Krankheiten

wissen muß, sowie Aussätze zur allgemeinhygienischen

Fortbildung, insbesondere in Form kleiner
Mitteilungen gebracht. Ueber alle einschlägigen
wissenschaftlichen Arbeiten aus Teil i erscheinen nach Fassung
und Inhalt den Bedürfnissen der Praxis angepaßte
Referate Die in Betracht kommenden Gesetze und
Verordnungen werden im Wortlaut gebracht. Ferner werden
dem Teil II vierteljährlich 1 bis 2 Stück der im Verlag
Deleiter erscheinenden bekannten Gesundheitsbüchlein
beigegeben.

Der Abonnementsprcis für Teil I und II zusammen
beträgt jährlich 20 Mk., für Teil II, wenn er allein
bezogen wird, 6 Mk.

Aeber die Erfahrungen feit der
Freigabe der Gchwangerfchafts-

Unterbrechung in Ruhland.
In der Münchner Medizin. Wochenschrift

veröffentlicht Geheimrat Sellheim einen Brief, den

er von einem Arzte in Rußland erhalten hat
und der nicht der Zensur der Sovietbehörden
unterworfen wurde.

Bekanntlich ivar eine der ersten Aenderungen,
die die neuen Gewalthaber in Rußland
einführten, die Freigabe der Schwangerschaftsunterbrechung.

Jede Frau oder jedes Mädchen,
die sich schwanger fühlten, konnten vom Arzte
verlangen, daß er die Schwangerschaft
unterbreche; nur mußte dies durch einen patentierten
Arzt geschehen und in einer Klintk ausgeführt
werden.

Da die meisten Aerzte, die seither in Rußland

etwas veröffentlichten über diese Frage,
dies in russischen medizinischen Zeitschriften taten,
so durften sie natürlich nur die günstige Seite
der Frage herauskehren, da ja sonst in Rußland

mit Leuten, die Mißliebiges schreiben,
kurzer Prozeß gemacht wird: Die Tscheka, heute
G. P. U. genannt, setzt sie gefangen und im
Gefängnis verschwinden sie einfach: ein Schuß
in den Hinterkvpf, der das Gesicht zerreißt und
so die Leiche unkenntlich macht, genügt dazu.

Um so mehr Wert ist auf die folgenden
Ausführungen zu legen.

Erstens ist zu bemerken, daß die Vorschrift,
daß die Schwangerschaftsunterbrechung von
einem patentierten Arzt und in einer Klinik
auszuführen ist, in vielen Fällen nicht
beobachtet wird. Der Briesschreiber läßt deshalb
auch die Statistik bei Seite, denn, schreibt er:
Was weiß die Statistik von den massenhaften

Abtreibungen, die täglich vom Privatarzt, von
der Hebamme und von der einfach kundigen
Frau ausgeführt werden? Er will deshab nur
seine persönlichen jahrelangen Erfahrungen reden
lassen.

Durch den Weltkrieg und die darauffolgenden
Bürgerkriege wurde in Rußland (wie auch in
anderen Ländern) der Begriff von der Heiligkeit

des menschlichen Lebens untergraben. Die
Hungersnöte und Epidemien, die folgten, halfen
auch dazu. Der Selbsterhaltungstrieb
triumphierte über die Gebote der Nächstenliebe und
so war denn auch bei Menschen, die selber fast
nichts zum Leben hatten, ein Familienzuwachs
etwas höchst Unerwünschtes: die Mutter wollte
sich verteidigen gegen das Kind, das ihre ärmliche

Lebenshaltung zu erschweren drohte. So
wurde die Avtreiberei zu einer Seuche, die das
ganze Volk ergriff.

Angesichts dieser Verhältnisse suchte nun die

Sovietregierung, die ja übrigens das menschliche

Leben, soweit es nicht die Regierenden
selber angeht, außerordentlich gering einschätzt,
die entfesselten Fluten in ein Bett zu lenken,
in dem sie weniger Schaden stiften sollten, d. h.
die Abtreibung sollte nicht verboten werden,
sondern nur den Kurpfuschern aus deu Händen
genommen werden, um so den weiblichen
Organismus möglichst geringen Schädigungen
auszusetzen. Daher obige Bestimmungen. Unser
Gewährsmann fährt fort: „Natürlich fehlte es

auch nicht an Stimmen der radikal gesinnten
Frauen, die überzeugt waren, daß die Abort-
sreigabe ein Markstein auf dem Wege der
Befreiung der Frau vom „Joche der Mutterschaft"

bedeute. Diese dachten, daß nur das
„freie weibliche Ich" entscheiden darf über die
Frage, ob es Mutter sein will oder nicht, und
weiter, daß es ein Verbrechen sei, begabte
Frauen, wie z. B. Kowalewska, Curie u. a. zur
Mutterschaft zu zwingen."

Die meisten Frauen (oft gerade die dümmsten)

glauben, ja ein ganz besonderes Talent
zu besitzen. Dazu kam, daß in breiten Aerztekreisen

der Abort als ein unschädlicher Eingriff
angesehen wurde.

Wenn Aerzte dem obigen entgegenhielten, die
begabten Frauen sollten doch möglichst viel
begabte Kinder auf die Welt setzen, so wurde
geantwortet, daß selten Kinder hervorragender
Eltern auch begabt seien.

Durch die gesetzliche Anerkennung des Abortes
werden die Aerzte von bestimmten moralischen
Verpflichtungen befreit, so daß auch solche zur
Curette griffen, die sie vorher zu solchem Zwecke
nie benutzt hatten. Dabei schien die staatliche
Anerkennung des künstlichen Abortes die Gefahrlosigkeit

zu sichern.
Nun kam es gewiß häufig vor, daß Aerzte

den Frauen von der Unterbrechung abrieten
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wttb fie bermodjten, baboit abgufteljen) iljr Sopn
mar nad) SRonaten eine gtüdlidje, banfbare
SRutter. Aber in bieten anbern gälten hatte
ber Argt barin nidEjt Erfolg ; bie grauen roanb«
ten fid) an ßnrpfufdjer, ber Argt muffte nachher

roegen BerbtutungSgefaljr unb gnfeftion
beifpringen, oft ift eS nach folgen Erfahrungen
für ben Argt feljr ferner, ben rechten 2Beg gu
finben.

Badj brei galjren änberte man baS ©efe|
bal)in ab, bah eine grau nidjt einfach nach
Belieben fid) abtreiben laffen Eonnte; man er»
täubte ben fünftlidjen Abort nur, nad)bem ein
Bat, ber beftanb auS gmei Aergten, wobon
einer ein grauenargt fein mufste unb einer grau,
bie ÏRitglieb beS BerbanbeS für SOZutterfct)aftê=
fd)Ut$ ift, biefett gutgeljeifjen hatte. ^Daneben

atlerbingS mar, mie überall, bie Berechtigung
öer SchmangerfdjaftSunterbrechung aus mebi»

ginifdjen ©rünben gu 9îecï)t beftehenb. Seither
merben auch jene Aergte berfotgt, bie fid) auS
ber Abtreiberei ein ©efdjäft, eine Spegialität
machen, unb ber Barne „Abortmacher" gilt je|t
als Branbmal. Aber bei ber grauenroett finb
bie Abortmacher auch ^eute nod) refpeEtiert unb
geachtet.

SBenn auch heute bie 3al)t öer Aborte in
Bufjlanb erfchredenb grofj ift, fo merben ihrer
both biet meniger ausgeführt als noch bor
roenig gafjten. Seilmeife liegt bie Urfadje in
ber getinben Befferung ber mirtfchaftlichen Ber»
hättniffe unb ber meniger großen politifchen
Unruhe.

Eeute ift auch ein äßieberermadjen beS

SRutterfdjaftSinftinEteS gu erEennen; nicht mehr
ber frühere Strang nad) Befreiung bon ber
„SRännerherrfdjaft" als bielmehr bie Setjnfudjt
nad) bem Äinbe bei ber Einberlofen grau ift
feftguftellen.

Bun Eommt unfer Brieffdjreiber gu fprechen
auf bie ©efaljren ber fünftlidjen Sdjmanger«
fchaftSunterbredjung. Er begroeifelt fe^r, bah
bie gefehtidje Anerfennung beS Abortes biefe
©efaljren berminbert ober gar aus ber SBelt

geräumt habe. Er finbet, bah ber Ä'urpfufcfjer
meift meniger fürchterliche Berletjungen fefct,
als ber Argt in gorm bon Surdjboljrungen,
Starmberlehungen unb anberen. Aber auch bie

fpäteren gurücfbleibenben ßranfljeiten fprechen
nicht für Ungefährlid)Eeit beS Singriffes. Biel»
fach roiffen aüerbingS bie grauen nicht, bah
ihr Seiben bie golge ift beS „gutgctungenen"
Abortes, unb f^ulbigen etma eine ErEältung
mäljrenb ber ißeriobe an. SDer Brieffdjreiber
gählt eine gange SRenge bon ErEranfungen
auf, bie er als golgen früherer Abtreibung
anfieïjt. ErftenS fieht er oft AuSflufj auftreten,
fo bah man annehmen Eann, ein Katarrh fei
gurücEgeblieben. Sie iperioöe mirb unregelmähig.
Sntgünbungen ber Eileiter unb Eierftöcfe mer»
ben gefunben, mie auch ÖeS BedengellgeroebeS.
Blafen» unb Bierenbeden-Entgünbung, Büd»
beugung ber ©ebärmutter, Unfrudjtbarfeit,
fpätere Eileiterfchmangerfchaft fieht er als gol»
gen an. SBenn eS gu einer fpätern Sdjmanger»
fdjaft unb ©eburt Eommt, fo finbet man häufig
feftfi|enbcn gruchtEudjen, ber bon Eanb gelöft

merben muh. gerner treten fpäter oft gehl»
geburten auf.

äßerfmütbig ift, bah oft baS feelifcfje ©teidj»
gemicht ber grau geftört mirb. Ser Brief»
fchreiber Eonftatiert baS ©efüljl, als fei baS

Eeiligfte befc£)impft unb befd)mu|t, eS ftellt
fich Erbofung gegen bie gange SÖBelt ein, §ah
gegen ben üßartn, ber nid)t bie Bebingungen
fchaffen Eonnte, bie ben Abort unnötig gemacht
hätten. Sann finbet er Selbftborroürfe, einen
üßorb begangen gu haben, bie bis gu fernerer
ÜRelandjolie führen Eönnen. Eine oft abortierte
grau mirb biet früher alt. Am ftärEften macht
fich ber feelifcfje Sinfluh geltenb bei ben grauen,
bie bie erfte Sdjmangerfdjaft unterbrechen
laffen. Als befteS ÜRittel gegen biefe guftänbe
fieht ber Autor eine neue Sd)mangerfd)aft unb
©eburt an. Er fagt: „Ein Abort ift bie gröbfte
Umftellung ber Srüfen mit innerer Sefretion
unb eine gran nach einem Abort gleicht einem
Eompligierten 9RedjaniSmuS, ber abgeftellt raor»
ben ift, nicht burd) allmähliche fachgemähe Um»

fteKung ber §ebel, fonbern burd) einen Stein«
murf in bie Bütte ber Bäber, benn ber Abort
ift bod) einer ber gröbften Singriffe."

Auch ben Argt bergemeinert bie Abtreiberei:
„Unter ben Abtreibern finben fich ötct un»
fähige, pringiplofe unb habgierige äßenfd)en."
Sagu möchte ich fagen, bah mol)! biefe Abtrei»
ber eben fdjon borher unfähige gemeine SRen»

fdjen finb unb eben baburch gur gemerbs»
mähigen Abtreiberei Eommeit.

Sie ruffifchen Aergte haben berfudjt, bie Ab»
treiberei eingufchränEen, unb aud) ber .QeitpunEt,
ber als ber günftigfte betrachtet mürbe, hat
fich öerfdjoben. 2Säi)renb man früher 3 bis
372 SRonate bafür anfal), finben fich j^eute
nicht biete Aergte, bie auS nicht mebiginifd)en
©rünben nad) bem 2. SRonate noch bie Sdjman»
gerfdjaft unterbrechen.

AIS gefährlich fdjeint unferem Autor bie

3eit bon 4 bis 5 Sßodjen, benn bie geftftellung
ber Schmangerfchaft ift unfid)er unb eine Ei»
leiterfchmangerfchaft nicht ficher auSgufd)liehen.
Sann ift ber ®ebärmutter£)alS noch menig ge=

lodert, baher gibt eS leichter Biffe im üßutter«
munb.

gn Buhtanb mirb ber Abort auf berfdjiebene
SBeife eingeleitet : Ser SRuttermunb. mirb lang»
fam ermeitert unb unter Beihilfe bon SBeheit»
mittein mit ftumpfer Eurette ober mit ben

gingern ausgeräumt: ober eS mirb rafcfj er»
meitert unb mit fcharfer Surette ausgefragt
unb bie @ebärmutterhöl)le jobirt; ober aber
eine Sinfprifjung in bie Oebärmutterhöhle mirb
in ber Spred)ftunbe gemacht unb bann bie

AuSftohung ben ÜRaturEräften überlaffen.
Sie beiben erften üRetljoben finb in geübter

£>anb gut, bie britte Eann nur als fd)techt be»

geichnet merben, benn erftenS ift nach ihr häufig
both nod) eine Austragung nötig unb gmeitenS
bleibt nad) ihr am häufigften Unfrud)tbarfett
gurüd. SieS roohl aus bem (Srunb, roeil leicht
öon ber eingefprihten gtüffigEeit in bie Eileiter
gelangt unb biefe burch Sntgünbung unmegfam
macht.

AIS golgen ber greigabe ber Abtreibung

führt unfer Schreiber an: 1. nehmen ber Staat
unb bie höheren 3Rebiginatbel)örben bie Ber«
antmortung in öollem ÜRafje auf fich- 2. ba»

burch mirb bem Abort eine moralifche Stühe
gegeben unb er mirb bolfStümlich gemacht.
3. baS Banb ber Ehe mirb meiter gelodert,
4. bie §eiligfeit ber Ehe wirb auf baS h&<hfte

berieft.
AüerbingS glaubt er, bah bie ©efehgebung

in aüen Staaten gegenüber ber Abtreiberei
berfagt unb auch nicht gum $'ele führen Eann,
benn bagu finb gefeUfd)aftlid)e Beformen nötig.
SS ift nur auffäüig, bah in Bufjlanb, mo ja
ber Sraurn ber SogialbemoEraten, bie Siftatur
beS ^Proletariats, bermirElicht mürbe unb groar
in Strömen bon 2Renfd)enbIut, ber Abort nicht
überflüffig gemorben ift.

Üttfer ©emährSmann ermartet bon ber
Schute Befferung, inbem man bort bon
frühefter gugenb an ber Eünftigen grau bie

Ergiehung gur SRutterfchaft angebeihen laffen
foil. Ebenfo foü ber BaterinftinEt bei ber
männlichen gugenb gepflegt merben unb ifjr
bie Bereprung ber grau unb ihrer Bedjte
eingeprägt merben.

ES merben neuerbingS in Buhlanb biete Bor«
träge über bie Schöben ber Abtreibung gehatten.
Sie fcheinen Bupen geftiftet gu haben. Auch
bie SRutterfchaftSfchuhberoegung hat fich aus«
gebreitet, gerner gibt eS in Buhlanb feinen
Unterfdjieb groifchett ehelichen unb unehelichen
ßtnbern.

Aber ber Berfaffer bemerEt gang richtig, ba|
bie fdjönen SBorte bom Kampfe gegen ben
Abort nichts nüpen, folange Ä'riege, bie ben

heften Seil ber Bebölferung bernid)ten, meiter
borfommen. Solange man ermachfene SRenfchen
töten barf, ift eS unberftänblid), bah wan ein
noch ungeborenes ßinb nicht foü töten bürfen.
SaSfetbe gilt bon ben Einrichtungen, unb hie*
meidjt ber Autor aus, inbem er bon betien
fprid)t, bie in Äulturlänbern h'e unb ba bor«
Eommen, unb nicht bon bem Blutraufdje, ber
tu Buhlanb bie jc|igett ©emalthaber täglich
SRaffenhinrichtungen boügiehen läfet.

Sein gbeat ift, bah bie grau nid)t nur frei
mirb, mie eS bie Befürroorter ber Abtreibung
berlangen, noch auch nu* „ÜRabonita" bleibe,
mie eS ber Sßunfd) bieler Abortgegner ift, fon«
bern bah burch Aufrechterhaltung ihrer Befon»
berheiten bie grau bie freie ©ehilfin beS ÜRanneS
unb „SRabonna" fein möge.

iMpuei). Ijcliammeuucrein.

Zentraloorstand.
3um Beginn beS neuen gahrcS entbietet

ber .gentntlöorftanb §jnen pergliche ©lüd» unb
SegenSmünfdje. ©erne möchten mir aüen herg«
lict» banfen, bie uns in ber ober jener Art treu
gur Seite geftanben im betroffenen galjr unb
mir moüen hoffen, bah mir auch im neuen
gahr auf unfere URitglieber gäl)(en Eönnen.

Allen ÜRitgliebern, bie unferem Berbanbe
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und sie vermochten, davon abzustehen; ihr Lohn
war nach Monaten eine glückliche, dankbare
Mutter. Aber in vielen andern Fällen hatte
der Arzt darin nicht Erfolg; die Frauen wandten

sich an Kurpfuscher, der Arzt mußte nachher

wegen Verblutungsgefahr und Infektion
beispringen, oft ist es nach solchen Erfahrungen
für den Arzt sehr schwer, den rechten Weg zu
finden.

Nach drei Jahren änderte man das Gesetz

dahin ab, daß eine Frau nicht einfach nach
Belieben sich abtreiben lassen konnte; man
erlaubte den künstlichen Abort nur, nachdem ein
Rat, der bestand aus zwei Aerzten, wovon
einer ein Frauenarzt sein mußte und einer Frau,
die Mitglied des Verbandes für Mutterschaftsschutz

ist, diesen gutgeheißen hatte. Daneben
allerdings war, wie überall, die Berechtigung
der Schwangerschaftsunterbrechung aus
medizinischen Gründen zu Recht bestehend. Seither
werden auch jene Aerzte verfolgt, die sich aus
der Abtreiberei ein Geschäft, eine Spezialität
machen, und der Name „Abortmacher" gilt jetzt
als Brandmal. Aber bei der Frauenwelt sind
die Abortmacher auch heute noch respektiert und
geachtet.

Wenn auch heute die Zahl der Aborte in
Rußland erschreckend groß ist, so werden ihrer
doch viel weniger ausgeführt als noch vor
wenig Jahren. Teilweise liegt die Ursache in
der gelinden Besserung der wirtschaftlichen
Verhältnisse und der weniger großen politischen
Unruhe.

Heute ist auch ein Wiedererwachen des

Mutterschaftsinstinktes zu erkennen; nicht mehr
der frühere Drang nach Befreiung von der
„Männerherrschaft" als vielmehr die Sehnsucht
nach dem Kinde bei der kinderlosen Frau ist
festzustellen.

Nun kommt unser Briefschreiber zu sprechen
auf die Gefahren der künstlichen
Schwangerschaftsunterbrechung. Er bezweifelt sehr, daß
die gesetzliche Anerkennung des Abortes diese

Gefahren vermindert oder gar aus der Welt
geräumt habe. Er findet, daß der Kurpfuscher
meist weniger fürchterliche Verletzungen setzt,
als der Arzt in Form von Durchbohrungen,
Darmverletzungen und anderen. Aber auch die
späteren zurückbleibenden Krankheiten sprechen
nicht für Ungefährlichkeit des Eingriffes. Vielfach

wissen allerdings die Frauen nicht, daß
ihr Leiden die Folge ist des „gutgelungenen"
Abortes, und schuldigen etwa eine Erkältung
während der Periode an. Der Briefschreiber
zählt eine ganze Menge von Erkrankungen
auf, die er als Folgen früherer Abtreibung
ansieht. Erstens sieht er oft Ausfluß auftreten,
so daß man annehmen kann, ein Katarrh sei

zurückgeblieben. Die Periode wird unregelmäßig.
Entzündungen der Eileiter und Eierstöcke werden

gefunden, wie auch des Beckenzellgewebes.
Blasen- und Nierenbecken-Entzündung, Rück-
beugung der Gebärmutter, Unfruchtbarkeit,
spätere Eileiterschwangerschaft sieht er als Folgen

an. Wenn es zu einer spätern Schwangerschaft

und Geburt kommt, so findet man häufig
festsitzenden Fruchtkuchen, der von Hand gelöst

werden muß. Ferner treten später oft
Fehlgeburten auf.

Merkwürdig ist, daß oft das seelische
Gleichgewicht der Frau gestört wird. Der
Briefschreiber konstatiert das Gefühl, als sei das
Heiligste beschimpft und beschmutzt, es stellt
sich Erbosung gegen die ganze Welt ein, Haß
gegen den Mann, der nicht die Bedingungen
schaffen konnte, die den Abort unnötig gemacht
hätten. Dann findet er Selbstvorwürfe, einen
Mord begangen zu haben, die bis zu schwerer
Melancholie führen können. Eine oft abortierte
Frau wird viel früher alt. Am stärksten macht
sich der seelische Einfluß geltend bei den Frauen,
die die erste Schwangerschaft unterbrechen
lassen. Als bestes Mittel gegen diese Zustände
sieht der Autor eine neue Schwangerschaft und
Geburt an. Er sagt: „Ein Abort ist die gröbste
Umstellung der Drüsen mit innerer Sekretion
und eine Fran nach einein Abort gleicht einem
komplizierten Mechanismus, der abgestellt worden

ist, nicht durch allmähliche sachgemäße
Umstellung der Hebel, sondern durch einen Steinwurf

in die Mitte der Räder, denn der Abort
ist doch einer der gröbsten Eingriffe."

Auch den Arzt vergemeinert die Abtreiberei:
„Unter den Abtreibern finden sich viel
unfähige, prinziplose und habgierige Menschen."
Dazu möchte ich sagen, daß wohl diese Abtrei-
ber eben schon vorher unfähige gemeine Menschen

sind und eben dadurch zur gewerbsmäßigen

Abtreiberei kommen.
Die russischen Aerzte haben versucht, die

Abtreiberei einzuschränken, und auch der Zeitpunkt,
der als der günstigste betrachtet wurde, hat
sich verschoben. Während man früher 3 bis
3^2 Monate dafür ansah, finden sich heute
nicht viele Aerzte, die aus nicht medizinischen
Gründen nach dem 2. Monate noch die Schwangerschaft

unterbrechen.
Als gefährlich scheint unserem Autor die

Zeit von 4 bis 5 Wochen, denn die Feststellung
der Schwangerschaft ist unsicher und eine
Eileiterschwangerschaft nicht sicher auszuschließen.
Dann ist der Gebärmutterhals noch wenig
gelockert, daher gibt es leichter Risse im Muttermund.

In Rußland wird der Abort auf verschiedene
Weise eingeleitet: Der Muttermund wird langsam

erweitert und unter Beihilfe von Wehenmitteln

mit stumpfer Curette oder mit den

Fingern ausgeräumt: oder es wird rasch
erweitert und mit scharfer Curette ausgekratzt
und die Gebärmutterhöhle jodirt; oder aber
eine Einspritzung in die Gebärmutterhöhle wird
in der Sprechstunde gemacht und dann die

Ausstoßung den Naturkräften überlassen.
Die beiden ersten Methoden sind in geübter

Hand gut, die dritte kann nur als schlecht
bezeichnet werden, denn erstens ist nach ihr häufig
doch noch eine Auskratzung nötig und zweitens
bleibt nach ihr am häufigsten Unfruchtbarkeit
zurück. Dies wohl aus dem Grund, weil leicht
von der eingespritzten Flüssigkeit in die Eileiter
gelangt und diese durch Entzündung unwegsam
macht.

Als Folgen der Freigabe der Abtreibung

führt unser Schreiber an: 1. nehmen der Staat
und die höheren Medizinalbehörden die
Verantwortung in vollem Maße auf sich. 2.
dadurch wird dem Abort eine moralische Stütze
gegeben und er wird volkstümlich gemacht.
3. das Band der Ehe wird weiter gelockert,
4. die Heiligkeit der Ehe wird auf das höchste
verletzt.

Allerdings glaubt er, daß die Gesetzgebung
in allen Staaten gegenüber der Abtreiberei
versagt und auch nicht zum Ziele führen kann,
denn dazu sind gesellschaftliche Reformen nötig.
Es ist nur auffällig, daß in Rußland, wo ja
der Traum der Sozialdemokraten, die Diktatur
des Proletariats, verwirklicht wurde und zwar
in Strömen von Menschenblut, der Abort nicht
überflüssig geworden ist.

Unser Gewährsmann erwartet von der
Schule Besserung, indem man dort von
frühester Jugend an der künftigen Frau die

Erziehung zur Mutterschaft angedeihen lassen
soll. Ebenso soll der Vaterinstinkt bei der
männlichen Jugend gepflegt werden und ihr
die Verehrung der Frau und ihrer Rechte
eingeprägt werden.

Es werden neuerdings in Rußland viele
Vorträge über die Schäden der Abtreibung gehalten.
Sie scheinen Nutzen gestiftet zu haben. Auch
die Mutterschaftsschutzbewegung hat sich

ausgebreitet. Ferner gibt es in Rußland keinen
Unterschied zwischen ehelichen und unehelichen
Kindern.

Aber der Verfasser bemerkt ganz richtig, daß
die schönen Worts vom Kampfe gegen den
Abort nichts nützen, solange Kriege, die den
besten Teil der Bevölkerung vernichten, weiter
vorkommen. Solange man erwachsene Menschen
töten darf, ist es unverständlich, daß man ein
noch ungeborenes Kind nicht soll töten dürfen.
Dasselbe gilt von den Hinrichtungen, und hier
weicht der Autor aus, indem er von denen
spricht, die in Kulturländern hie und da
vorkommen, und nicht von dem Blutrausche, der
in Rußland die jetzigen Gewalthaber täglich
Massenhinrichtungen vollziehen läßt.

Sein Ideal ist, daß die Frau nicht nur frei
wird, wie es die Befürworter der Abtreibung
verlangen, noch auch nur „Madonna" bleibe,
wie es der Wunsch vieler Abortgegner ist,
sondern daß durch Aufrechterhaltung ihrer
Besonderheiten die Frau die freie Gehilfin des Mannes
und „Madonna" sein möge.

Schweiz. Helmmmcnverew.

lentralvorstana.
Zum Beginn des neuen Jahres entbietet

der Zentralvorstand Allen herzliche Glück- und
Segenswünsche. Gerne möchten wir allen herzlich

danken, die uns in der oder jener Art treu
zur Seite gestanden im verflossenen Jahr und
wir wollen hoffen, daß wir auch im neuen
Jahr auf unsere Mitglieder zählen können.

Allen Mitgliedern, die unserem Verbände
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